
  

 
 
  

 

 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUG ÜBER DIE EINLEITUNG DES UMLE-

GUNGSVERFAHRENS „KROKUSWEG“ (U3)  

 

 

 

I. Umlegungsbeschluss  

Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 die Durchführung 

einer Umlegung nach den Vorschriften des Vierten Teils, Erster Abschnitt (§§ 45 bis 79) des 

Baugesetzbuches (BauGB) für einen Teilbereich des Bebauungsplans Nr. 136 „Bereich zwischen 

Mendener Str., Breukerskamp und Rosenweg“ angeordnet.  

 

Aufgrund dieser Anordnung hat der Umlegungsausschuss der Stadt Menden (Sauerland) in sei-

ner Sitzung am 09.10.2025 folgenden Beschluss gefasst: 

Hiermit wird gemäß § 47 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 

November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 

2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189), für das nachfolgend bezeichnete Gebiet die Einleitung der Umle-

gung bekannt gemacht. 

 

Das Umlegungsgebiet führt die Bezeichnung „Krokusweg“ (U3) 

 

und wird wie folgt begrenzt: 

• im Norden: Südgrenze der Flurstücke Nr. 923, 922 und 282, 

• im Osten: Westgrenze der Flurstücke Nr. 256, 894, 935, 38 und 503, 

• im Süden: Nordgrenze des Flurstücks Nr. 976 (öffentliche Verkehrsfläche „Breukers-

kamp“), 1018, 879, 635 

• im Westen: Ostgrenze der Flurstücke Nr. 637, 905 und 956 (jeweils öffentliche Ver-

kehrsfläche „Mendener Straße“) sowie der Flurstücke Nr. 1018, 1019, 1020, 918 und 916 

Im Umlegungsgebiet liegen folgende Flurstücke der Gemarkung Lendringsen, Flur 14: 

Flurstück 30, 636, 891, 893, 914, 933, 934, 937, 938, 1001, 1017, 1047, 1048, 1049.  
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Abgrenzung des Umlegungsgebietes „Krokusweg" (U3) 

Begründung: 

Der Bebauungsplan Nr. 136 – „„Bereich zwischen Mendener Str., Breukerskamp und Rosen-

weg““, rechtsverbindlich seit dem 29.09.1989, konnte bisher nur teilweise realisiert werden. Um 

die bauliche Nutzung der übrigen Grundstücke nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

zu ermöglichen, sind diese Grundstücke durch das gesetzliche Umlegungsverfahren neu zu ord-

nen. Eine privatrechtliche Einigung der betroffenen Grundstückseigentümer in Form einer freiwil-

ligen Bodenordnung erwies sich als aussichtslos. 
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Die Begründung für die Notwendigkeit der Durchführung des Umlegungsverfahrens ergibt sich 

auch aus der Anordnung der Umlegung, die der Rat der Stadt Menden (Sauerland) am 

13.12.2022 (Drucksache D-10-22-376) beschlossen hat. 

 

Menden (Sauerland), den 29.01.2026 

 

Umlegungsausschuss der Stadt Menden (Sauerland), 

Der Vorsitzende 

 

gez. Bartels 

 
II. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den Umlegungsbeschluss kann nach § 217 Abs. 2 Satz 2 BauGB innerhalb einer Frist von 

sechs Wochen nach der Bekanntmachung dieses Beschlusses ein Antrag auf gerichtliche Ent-

scheidung gestellt werden. Dieser Beschluss gilt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 

als bekanntgegeben. Mit diesem Tag beginnt die Rechtsmittelfrist. 

 

Der Antrag ist schriftlich bei der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt Menden 

(Sauerland), Neumarkt 5, 58706 Menden, oder zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle des Um-

legungsausschusses der Stadt Menden (Sauerland) im Rathaus, Neumarkt 5, 58706 Menden, 3. 

OG, Zimmer C 332, gemäß § 217 Abs. 1 bis 3 BauGB einzureichen. Der Antrag muss den Ver-

waltungsakt bezeichnen gegen den er sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der Umlegungs-

beschluss angefochten wird, und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll die Gründe sowie 

die Tatsachen und Beweismittel angeben, die zur Rechtfertigung des Antrags dienen. 

 

Falls die Antragsfrist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, 

würde dessen Verschulden dem vertretenen Berechtigten zugerechnet werden. Über den Antrag 

auf gerichtliche Entscheidung entscheidet das Landgericht, Kammer für Baulandsachen, Brü-

ckenplatz 7 in 59821 Arnsberg. In dem Verfahren vor der Kammer für Baulandsachen können 

Anträge zur Hauptsache nur durch einen Rechtsanwalt gestellt werden. Nach § 224 Satz 1 Nr. 1 

BauGB hat der Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen den Umlegungsbeschluss keine auf-

schiebende Wirkung. § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwenden. 

 
 
III. Durchführung 

Die selbständige Durchführung des Umlegungsverfahrens obliegt gemäß § 3 der Verordnung zur 

Durchführung des Baugesetzbuches vom 7. Juli 1987 (GV. NW. S. 220), in Verbindung mit der 

Umlegungsanordnung des Rates der Stadt Menden (Sauerland) vom 22.06.2021, dem Umle-

gungsausschuss der Stadt Menden (Sauerland).  
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IV. Beteiligte im Umlegungsverfahren und Aufforderung zur Anmeldung von Rechten 

Im Umlegungsverfahren sind gemäß § 48 BauGB Beteiligte 

 

1. die Eigentümer der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke, 

2. die Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen oder durch Eintragung gesicherten Rechts 

an einem im Umlegungsgebiet gelegenem Grundstück oder an einem das Grundstück 

belastenden Recht, 

3. die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem Grundstück oder an 

einem das Grundstück belastenden Recht, eines Anspruchs mit dem Recht auf Befriedi-

gung aus dem Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb, zum Besitz 

oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigt oder den Verpflichteten in der Benutzung 

des Grundstücks beschränkt, 

4. die Stadt Menden (Sauerland), 

5. unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 5 die Bedarfsträger und 

6. die Erschließungsträger. 

 

Es wird hiermit aufgefordert, alle Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 

Beteiligung am Umlegungsverfahren berechtigen, innerhalb eines Monats nach Bekanntma-

chung bei der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt Menden (Sauerland), Neu-

markt 5, 58706 Menden, anzumelden. 

 

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, oder nach Ablauf einer vom Umle-

gungsausschuss gesetzten Frist glaubhaft gemacht, so muss der Berechtigte die bisherigen Ver-

handlungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen (§ 50 Abs. 3 und 4 BauGB), wenn der 

Umlegungsausschuss dies bestimmt. 

 

Der Inhaber eines Rechtes muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristab-

laufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch die Be-

kanntmachung des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

 
V. Verfügungs- und Veränderungssperre sowie Vorkaufsrecht 

Von der Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses bis zur Bekanntmachung der Unanfecht-

barkeit des Umlegungsplans nach § 71 Abs. 1 BauGB, dürfen nach § 51 BauGB im Umlegungs-

gebiet nur mit schriftlicher Genehmigung des Umlegungsausschusses 

 

1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück und über Rechte an einem 

Grundstück getroffen oder Vereinbarungen getroffen werden, durch die einem anderen 

ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung eines Grundstücks oder Grundstück-

steils eingeräumt wird oder Baulasten neu begründet, geändert oder aufgehoben werden; 

2. erhebliche Veränderungen an der Erdoberfläche oder wesentliche wertsteigernde oder 

sonstige Veränderungen der Grundstücke vorgenommen werden; 

3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, aber wertsteigernde bauliche 

Anlagen errichtet oder wertsteigernde Änderungen solcher Anlagen vorgenommen wer-

den; 
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4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bauliche Anlagen errichtet oder ge-

ändert werden. 

 

Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 

Vorhaben, von denen die Stadt Menden (Sauerland) nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 

Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 

hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltsarbeiten und die Fortführung einer bisher aus-

geübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. Ein bei der Stadt Menden 

(Sauerland) eingereichtes Baugesuch gilt gleichzeitig als Antrag auf Genehmigung durch den 

Umlegungsausschuss. 

 

Nach § 24 Abs.1 Nr. 2 BauGB steht der Stadt Menden (Sauerland) beim Kauf von Grundstücken, 

die in dieses Verfahren einbezogen sind, von dieser Bekanntmachung bis zur Bekanntmachung 

der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplanes nach § 71 BauGB ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu. 

Zur Sicherung der Rechtswirkungen dieses Beschlusses wird im Grundbuch bei den vorstehend 

aufgeführten Grundstücken ein Umlegungsvermerk eingetragen. 

 

 

VI. Vorarbeiten auf dem Grundstück 

Eigentümer und Besitzer haben nach § 209 Abs. 1 BauGB während des Umlegungsverfahrens 

zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden oder Öffentlich bestellte Vermessungsin-

genieure, zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem Verfahren zu treffenden Maßnahmen, 

Grundstücke betreten und Vermessungen oder ähnliche Arbeiten ausführen. Die Absicht, solche 

Arbeiten auszuführen, ist den Eigentümern oder Besitzern vorher bekanntzugeben. 

 

 

VII. Öffentliche Auslegung der Bestandskarte und des Bestandsverzeichnisses 

Der Umlegungsausschuss hat am 09.10.2025 die Bestandskarte und das Bestandsverzeichnis 

gemäß § 53 Abs. 1 BauGB für das Umlegungsgebiet „Westfalenstraße“ (U2) aufgestellt. Die Be-

standskarte weist die bisherige Lage und Form der Grundstücke des Umlegungsgebietes aus 

und bezeichnet die Eigentümer nach Ordnungsnummern. Im Bestandsverzeichnis sind für jedes 

Grundstück aufgeführt: 

 
1. die im Grundbuch eingetragenen Eigentümer, 

2. die grundbuch- und katastermäßige Bezeichnung, die Größe und die im Liegenschaftskata-

ster angegebene Nutzungsart der Grundstücke unter Angabe von Straße und Hausnummer 

sowie 

3. die im Grundbuch in Abteilung II eingetragenen Lasten und Beschränkungen. 

 

In den unter Nr. 3 aufgeführten Teil des Bestandsverzeichnisses ist nach § 53 Abs. 4 Baugesetz-

buch die Einsicht jedem gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt. Gemäß § 53 Abs. 2 

BauGB liegen die Bestandskarte und Teile des Bestandsverzeichnisses in der Zeit  

 

vom 23.02.2026 bis 27.03.2026 



  

6 

 

 

in der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt Menden (Sauerland) im Rathaus, 

Abteilung Planung und Bauordnung, Neumarkt 5, 58706 Menden, 3. Obergeschoss, Zimmer C 

336, zu folgenden Zeiten öffentlich aus: 

 

Montag bis Mittwoch von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr 

Donnerstag   von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

Freitag    von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

 

Während des Auslegungszeitraumes haben die Beteiligten die Möglichkeit, die tatsächlichen An-

gaben zu überprüfen und ggf. Berichtigungen zu beantragen. 

 

 

Menden (Sauerland), den 29.01.2026 

 

Umlegungsausschuss der Stadt Menden (Sauerland), 

 

Der Vorsitzende 

 

gez. Bartels  

 

 
 
 

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
www.menden.de - Bürgerservice & Rathaus -Rathaus - Bekanntmachungen-  

Amtliche Bekanntmachungen veröffentlicht 
 
 


